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Teil 1: Städtebauliche Planung

1 Anlass, Ziele und Zwecke der Satzung

Im März 2023 haben private Grundeigentümer den Wunsch vorgebracht, auf den
Grundstücken Steinbergstraße 32 und 34 (Flurstücke 24 und 25) ein Projekt des Mehr-
generationenwohnens zu realisieren. Zugleich wurde der Antrag gestellt, beide Grund-
stücke in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einzubeziehen (§ 34 des Bauge-
setzbuchs - BauGB). Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB kann eine sogenannte
„Innenbereichssatzung" - auch Einbeziehungssatzung genannt -für einzelne Außen-
bereichsflächen aufgestellt werden, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauli-
ehe Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind. Diese Voraus-
Setzung ist vorliegend gegeben, so dass die Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Münzenberg am 30.03.2023 die Aufstellung der Innenbereichssatzung „Steinberg-
Straße" in Stadtteil Münzenberg beschlossen hat.

Während das Haus Steinbergstraße Nr. 32 bereits bebaut ist, soll auf dem noch freien
Grundstück Stein be rgstraße Nr. 34 ein Einfamilienhaus errichtet werden. Das Gebäude
soll auf dem, von der Straße aus gesehen, hinteren Grundstücksteil platziert werden,
der zum Verfahrensbeginn im Außenbereich liegt. Der vordere Grundstücksteil ist bis
zur Tiefe der vorhandenen Bebauung entlang der Steinbergstraße dem Innenbereich
zuzuordnen. Die Voraussetzungen zum Bau eines Wohngebäudes im Außenbereich
liegen jedoch nicht vor, weil eine allgemeine Wohnnutzung nicht privilegiert ist, anders
als z. B. ein landwirtschaftlicher Betrieb.

Die Satzung soll sich auf beide Grundstücke erstrecken, weil das Mehrgenerationen-
wohnen grundstücksübergreifend organisiert wird, teilweise mittels gemeinschaftlicher
Nutzung von Außenanlagen.

In der Satzung werden einzelne Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB getroffen, d. h.
Bestimmungen, die normalerweise Bebauungsplänen vorbehalten sind. Mittels dieser
Festsetzungen wird gewährleistet, dass sich das geplante Wohngebäude in die städte-
bauliche Struktur der Umgebung einfügt. Sachverhalte, welche die Innenbereichssat-
zung nicht regelt, werden nach dem Inkrafttreten der Satzung gemäß § 34 BauGB - im
Zusammenhang bebaute Ortsteile - beurteilt.

Das Bauen auf heutigen Außenbereichsflächen ist planungsrechtlich als Eingriff in Na-
tur und Landschaft zu werten, so dass auf den außen liegenden Teil des Flurstücks 25
die naturschutzfachliche Eingriffsregelung anzuwenden ist.

Mit der Ergänzung der Bebauung an der Steinbergstraße wird der Forderung des Inte-
grierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) entsprochen, künftig vorrangig
Bauflächen im Innenbereich der Stadt zu entwickeln und die freien Potenziale zu nut-
zen.
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2 Sachlicher und räumlicher Geltungsbereich

Auf den gemäß dieser Satzung dem Innenbereich zugeordneten Grundstücken gelten
die Festsetzungen dieser Satzung, die Bestimmungen des § 34 Baugesetzbuch
(BauGB) und diejenigen der Hessischen Bauordnung (HBO).

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung, den die folgende Abbildung zeigt, umfasst
die beiden Flurstücke 24 und 25 der Gemarkung Münzenberg, Flur 2, und hat insge-
samt eine Größe von 1.418 m2.
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Das Satzungsgebiet wird im Südwesten von der Stein be rgstraße, sowie im Südosten
und im Nordosten von einem öffentlichen Feldweg begrenzt. Oberhalb des bereits be-
bauten Flurstücks 24 grenzt das private Nachbargrundstück 23 an.
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3 Planerische Rahmenbedingungen

Bestandssituation und Topografie

Zurzeit stellt sich das Flurstück 25 als intensiv genutzte Rasenfläche dar, auf der insge-
samt acht Obstbäume stehen. Das Grundstück wird von geschnittenen Buchenhecken
eingefasst, im Südosten von einem Gebüsch. Bauliche Anlagen sind nicht vorhanden.

Das Gelände verläuft nahezu eben.

Umgebung

Das Plangebiet liegt im südöstlichen Teil der bebauten Ortslage. Jenseits des Feldwe-
ges, der an das Satzungsgebiet anschließt, beginnt die freie Landschaft mit intensiv
genutzten Ackerflächen und den seitlich angrenzenden, extensiv genutzten Streuobst-
wiesen auf dem Steinberg.

Der Feldweg an der Südostseite führt u. a. zum Jüdischen Friedhof, der einen flächen-
deckenden Baumbestand aufweist. (Weitere Ausführungen siehe folgenden Abschnitt.)

Auf der gegenüberliegenden Seite der Steinbergstraße und nordwestlich angrenzend
liegen Wohnbauflächen, mit überwiegend freistehenden Gebäuden in bis zu zweige-
schossiger Bauweise und rotbraun eingedeckten Satteldächern. Die Bebauung auf die-
ser Straßenseite ist inhomogen und weist Gebäude der 1960-er Jahre bis heute auf.
Es gibt dort nahezu keine Bäume in den Vorgärten.

Denkmalpflege

Der Jüdische Friedhof ist von einer brusthohen Bruchsteinmauer umgeben. Die erhal-
tenen Grabsteine reichen bis zum Jahre 1840 zurück. Mit einer Größe von 941 m2 ist
der Friedhofals Dokument jüdischen Gemeindelebens in Münzenberg Kulturdenkmal
und nach § 2 Abs. 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) aus geschichtlichen
Gründen in das Denkmalverzeichnis des Landes eingetragen.

Die hier beschriebene Planung ist im Vorfeld zur förmlichen Behördenbeteiligung dem
Landesamt für Denkmalpflege Hessen - Bodendenkmalpflege - und der Unteren
Denkmalschutzbehörde beim Wetterauskreis vorgestellt worden. Danach werden aus
denkmalschutzrechtlicher Sicht keine Beeinträchtigungen für die Wirkung des Kultur-
denkmals Jüdischer Friedhof erwartet.

Übergeordnete Planungen und Vorgaben

Im Regionalen Flächennutzungsplan (RegFNP) des Regionalverbands FrankfurtRhein-
Main liegen die beiden Grundstücke, die das Satzungsgebiet bilden, im Bereich einer
Wohnbaufläche (Bestand) bzw. einer gemischten Baufläche (Bestand). In der Nähe
grenzt ein Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen an, welches von der Pla-
nung aber nicht tangiert wird. Sonstige Plandarstelllungen, die Auswirkungen auf die
Innenbereichssatzung haben könnten, sind nicht vorhanden. Somit ist das Planungs-
vorhaben aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
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Die folgende Karte zeigt einen Ausschnitt aus dem Regionalen Flächennutzungsplan
(RegFNP).

Bebauungspläne der Stadt Münzenberg oder sonstige räumlich begrenzte Satzungen
existieren nicht.
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Erschließung

Mit der Anbindung an die Steinbergstraße ist das Satzungsgebiet an die öffentliche Er-
Schließung angebunden. Von Hausanschlüssen abgesehen müssen keine neuen Er-
schließungsanlagen errichtet werden. Die vorhandene Infrastruktur kann vollumfänglich
genutzt werden. Insofern ist die Erschließung gesichert.
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4 Bauvorhaben Steinbergstraße 32 und 34

Für die Umsetzung des Mehrgenerationenwohnens soll das bestehende Wohnhaus
(Nr. 32) eine enge räumliche Beziehung zu dem neuen Wohngebäude (Nr. 34) entwi-
ekeln. Dabei sind die planerischen Überlegungen darauf ausgerichtet, unterschiedliche
und wichtige Freiraumqualitäten auf den künftig als gestalterische Einheit zu betrach-
tenden Grundstücken zu schaffen. Die häufig genutzten Wohn- und Esszimmer beider
Gebäude sollen auf einen gemeinsamen Freiraum im Südwesten für unterschiedliche
Aktivitäten ausgerichtet werden. Im Nordosten soll ein zweiter, eher ruhiger Garten-
räum entstehen. Die notwendigen Stellplätze werden an der Nordwest- und Südost-
seite der Grundstücke angeordnet.
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® Raimund Haase, Landschaftsarchitekt, Münzenberg
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Um eine solche Raumbildung erzeugen zu können, müssen beide Gebäude versetzt
angeordnet werden. Das bedeutet: Das Gebäude Steinbergstraße 34 muss nach Os-
ten und von der Straße zurückgesetzt positioniert werden. Städtebaulich nimmt die Be-
bauung zum einen Bezug auf die anschließende gewerbliche und eher parallel zur
Straße ausgerichtete Bebauung des Grundstücks der Zimmerei Debus. Zum anderen
entsteht ein Bezug zu den nördlich angrenzenden Gebäuden der Steinbergstraße, die
jeweils auf ihrer Rückseite Stallgebäude und andere Nebengebäude an der östlichen
Grundstücksgrenze aufweisen. Die mit der geplanten Bebauung verbundene Auflösung
der Reihung der Bebauung und die Gruppierung von Gebäuden entspricht eher dem
Charakter einer typischen dörflichen Randausbildung im Übergang zur freien Land-
schaft als die bisherige strikt lineare Anordnung. Zum Jüdischen Friedhof hält die neue
Bebauung einen angemessenen Abstand ein.

Die Typologie der Gebäude reagiert auf die Bestandssituation. Kubatur, Dachneigung
und Geschossigkeit - geplant ist eine Erdgeschossnutzung mit einem ausgebauten
Dachgeschoss - bleiben in dem vorgegebenen Rahmen und schaffen einen harmoni-
sehen Übergang zur Landschaft. Die Dacheindeckung mit roten Biberschwanz Dach-
ziegeln analog zur Stein be rgstraße 32 nimmt historische Bezüge zum Ortskern auf.

Unter den Aspekten der energetischen Standards (Effizienzhaus 40), der Regenwas-
sernutzung und der reduzierten Versiegelung von befestigten Flächen soll die geplante
Bebauung den neuen und aktuellen Anforderungen an Gebäude und Freiräume ent-
sprechen.

Aufgrund der versetzten Gebäudestellung können die bestehenden Obstbäume an der
Straße erhalten werden. Diese bilden eine wichtige straßenbegleitende Grünstruktur,
da im weiteren Verlauf der Straße nur wenige Bäume das Straßenbild prägen. Die
landschaftliche und differenzierte Gestaltung derAußenanlagen wird analog zum Be-
stand weiterentwickelt und stellt mit ihren vielfältigen Strukturen schon jetzt und künftig
noch stärker eine sowohl in gestalterischer wie auch ökologischer Hinsicht besondere
Anlage dar.

Über die zuvor beschriebenen Maßnahmen soll eine harmonische Integration des Ge-
bäudeensembles in die städtebauliche Situation am Ortsrand entstehen. Nachteile für
die Wohnnachbarschaft wie auch den Friedhof oder die Zimmerei Debus sind nicht zu
erwarten.

5 Festsetzungen der Satzung

5.1 Maß der baulichen Nutzung

Bezugspunkt der Gebäudehöhe (BP) ist ein definiertes Maß über Normalhöhennull,
was vereinfachend der Höhe des Meeresspiegels entspricht. Der Bezugspunkt ent-
spricht in etwa der Geländehöhe innerhalb des Satzungsgebiets. Die als Höchstmaß
festgesetzte Wandhöhe (WH) von 5,0 m ist vertikal darüber abzutragen.
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Unter Wandhöhe ist der Schnittpunkt der aufgehenden Außenwand mit der Dachau-
ßenhaut des Satteldachs zu verstehen. Die nach außen sichtbare Traufe liegt deutlich
niedriger.

Infolge der Begrenzung auf 5,0 m kann nur ein Normalgeschoss zuzüglich eines Dach-
geschosses errichtet werden, dieses allerdings als Vollgeschoss im Sinne der Hessi-
sehen Bauordnung (HBO). Damit fügt sich die Kubatur in die städtebauliche Umgebung
ein.

5.2 Uberbaubare Grundstücksflächen, Zulässigkeit von
Nebenanlagen

Überschreitung von Baugrenzen

Für die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen („Baufenster") werden Bau-
grenzen verwendet (§ 23 Abs. 3 BauNVO). Die gesetzliche Vordefinition der BauNVO
lautet: „Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese
nicht überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann
zugelassen werden." Die vergleichsweise offene Formulierung führt in der Planungs-
praxis immer wieder zu Konflikten. Um diese einerseits durch eindeutige Festlegungen
zu vermeiden und andererseits ein gewisses Maß an Flexibilität einzuräumen, regelt
die Innenbereichssatzung das Überschreiten der Baugrenzen durch Terrassen, welche
um 4,0 m über die Baugrenzen hinausreichen dürfen.

Mehr klarstellend weist die Satzung darauf hin, dass Überschreitungen von Baugren-
zen nur zulässig sind, wenn dadurch weder private Nachbargrenzen noch öffentliche
Verkehrs- oder Grünflächen überdeckt werden.

Zulässigkeitvon Nebenanlagen

Abfallsammelanlagen und Abfallbehälter werden nur innerhalb der Gebäude oder in-
nerhalb eigenständiger, geschlossener baulicher Umhausungen zugelassen, um Nach-
teile für das Ortsbild zu vermeiden. Die Bestimmung bezieht sich nicht auf temporäre
Aufstellflächen für Wertstoffgefäße.

5.3 Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und sonstigen
Bepflanzungen

Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen

Die Festlegung eines Mindestmaßes an Begrünung gehört zu den zeitgemäßen Inhal-
ten einer städtebaulichen Satzung. Während der Entwicklung des Bauvorhabens für
das Flurstück 25 stellte sich heraus, dass 5 vorhandene Obstbäume erhalten und
3 neue gepflanzt werden können (siehe Ausgleichsplan im Kapitel 6). Das Erhalten und
Neupflanzen wird textlich festgesetzt und geht in die Bilanzierung der Eingriffe in Natur
und Landschaft ein.
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Carports und Garagen sollen generell extensiv begrünt werden, was einen Beitrag zur
Verbesserung der Grünraumbilanz leistet. Die vorhandene Garage auf dem Flurstück
24 genießt Bestandsschutz.

Strukturreicher Hausgarten

Auf beiden Grundstücken soll der Hausgarten strukturreich angelegt werden und vielen
Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten. Für das Bestandsgrundstück Steinberg-
Straße 32 bzw. Flurstück 24 ist das bereits umgesetzt worden.

Damit der gewünschte Strukturreichtum auch eintritt, ist für alle Ansaaten und Pflan-
zungen auf zertifiziertes Saat- bzw. Pflanzgut heimischer Arten und regionaler Herkunft
zurückzugreifen.

Allgemeine Pflanz- und Pflegebestimmungen

Die allgemeinen Bestimmungen gewährleisten, dass die einmal geschaffene Qualität in
derAußenraumgestaltung auch dauerhaft erhalten bleibt.

5.4 Örtliche Bauvorschriften

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

In der baulichen Umgebung sind vorwiegend Satteldächer anzutreffen, so dass diese
Dachform auch für das Satzungsgebiet übernommen wird.

Einfriedungen

Überwiegend gestalterisch motiviert ist die Festsetzung, Einfriedungen auf Schnitthe-
cken und freiwachsende Hecken, transparente Holz- und Stahl- oder Eisengitterzäune
mit vertikaler Stabgliederung oder Metallzäune nur integriert in Heckenbepflanzungen
zu beschränken. Standortgerechte Hecken erzeugen eine leichte Transparenz und wir-
ken im Gegensatz zu geschlossenen Elementen nicht abweisend; sie dienen außer-
dem als Schutzraum und als Nahrungshabitat für Kleintiere. Holz- und Stahlgitterzäune
als bauliche Alternative zu Hecken erfüllen zumindest das Kriterium der Transparenz.
Kombinationen aus Hecken und Metallzäunen sind ebenfalls möglich.

Einfriedungen sind grundsätzlich mit Bodenabstand zu errichten, um Kleintieren das
Passieren zu ermöglichen. Das gilt nicht für Mauern.

6 Eingriffe in Natur und Landschaft

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in
seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berück-
sichtigen. Dies gilt generell fürAußenbereichsflächen, die erstmals baulich genutzt
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werden. Der Ausgleich erfolgt durch Festsetzungen nach § 9 BauGB. Methodische
Grundlage ist die Hessische Kompensationsverordnung (KV) vom 26. Oktober 2018.

Die Bestandsaufnahme fand im Frühjahr 2023 statt. Das Ergebnis ist der folgenden
Grafik zu entnehmen - Eingriffsplan / Bestandssituation.
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Derzeit ist auf dem zur Bebauung anstehenden Grundstück, welches in etwa hälftig im
Innenbereich und im Außenbereich liegt, ein Intensivrasen angelegt. Der Rasen wird
von Buchenhecken und einem Gebüsch eingefasst. Auf der Fläche stocken insgesamt
8 Obstbäume. Der Biotopwert belauft sich in derAusgangssituation auf

14.610 Wertpunkte

nach der Kompensationsverordnung.
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In der Planungssituation - siehe folgende Grafik, Ausgleichsplan - zeigt sich ein we-
sentlich differenzierteres Bild. Während die beiden Buchenhecken erhalten werden

können, muss das Gebüsch entfernt werden. Allerdings lassen sich 5 der 8 Obstbäume
erhalten. Mit Neuanpflanzung von 3 Bäumen wird die vorherige Anzahl an Bäumen
wieder erreicht.
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Das im östlichen Grundstücksteil liegende Gebäude, die Wege und Terrassen sowie
der Carport sind bauliche Anlagen, die zum Verlust von Flächen mit Bodenanschluss
führen. Jedoch werden alle Flächen, die nicht zwingend für bauliche Zwecke benötigt
werden, als strukturreicher Hausgarten angelegt, der eine wesentlich höhere ökologi-
sehe Wertigkeit aufweist als der Intensivrasen. Einen Beitrag zur Kompensation leistet
auch die Dachbegrünung des Carports.
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In der Summe aller Maßnahmen, die auch Gegenstand der Festsetzungen der Innen-
bereichssatzung sind, errechnen sich

14.655 Wertpunkte

für den Zustand nach Verwirklichung der Planung. Somit sind die Pflanz- und Begrü-
nungsmaßnahmen geeignet, den Eingriff in Natur und Landschaft mit einem geringen
Plus von 45 Wertpunkten vollständig auszugleichen.

Die Detailaufschlüsselung nach Nutzungstypen geht aus der folgenden Tabelle hervor.
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Stadt Münzenberg . Innenbereichssatzung „Steinbergstraße 32 und 34". Begründung Satzung

In Bezug auf das Bilanzierungsergebnis ist auf eine Besonderheit hinzuweisen. Wie
bereits erläutert, ist die Eingriffsregelung nur aufAußenbereichsgrundstücke - bzw.
Teile von diesen - und nicht auf Innenbereichsgrundstücke anzuwenden. Folglich wäre
nur die außen liegende Teilfläche des Flurstücks 25 zu betrachten; die Teilfläche an
der Steinbergstraße liegt im Innenbereich. Aus Gründen der Vereinfachung wurde das
Grundstück jedoch insgesamt bilanziert. Somit haben der Verlust eines Baumes und
eines Teils des Gebüschs auf dem Innenbereichsgrundstück die Bilanz verschlechtert,
als Eingriff, der planungsrechtlich eigentlich nicht existiert. Dieser Umstand verdeut-
licht, dass der Eingriffsausgleich sicher erreicht wird.
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Stadt Münzenberg . Innenbereichssatzung „Steinbergstraße 32 und 34". Begründung Satzung

Teil 2: Verfahren

1 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen

Die Voraussetzungen zur Aufstellung der Satzung ergeben sich aus § 34 BauGB.

a) Als erste Vorgabe ist zu nennen:

Die Gemeinde darf.. . einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nut-
zung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind. (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3
BauGB)

An der Stein be rgstraße ist die Prägung durch die angrenzenden Wohnhäuser und die
Schreinerei östlich der Steinbergstraße und die gegenüberliegende Bebauung auf der
anderen Straßenseite zweifellos gegeben. Weiterhin kann als Indiz angeführt werden,
dass (auch) die Bebauung östlich der Steinbergstraße im Regionalen Flächennut-
zungsplan (RegFNP) als Wohnbaufläche dargestellt wird.

b) Es muss eine geordnete städtebauliche Entwicklung vorliegen. (§ 34 Abs. 5
Satz 1 Nr. 1 BauGB)

Dies ist zu bejahen. Das Planungsvorhaben ist rücksichtsvoll und führt zu einem Lü-
ckenschluss in der vorhandenen Bebauung, unter Nutzung ebenfalls vorhandener Ein-
richtungen der Infrastruktur (Straßen, Wege, Ver- und Entsorgungsleitungen).

c) Es darf kein Vorhaben geplant werden, das einer Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegt. (§ 34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2
BauGB)

Wohngebäude sind nicht UVP-pflichtig, was aus dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) - Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben" - hervorgeht.

d) Es darf keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Num-
mer 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-
ren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes zu beachten
sind. (§ 34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

Einerseits werden die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) angesprochen, das sind FFH-
Gebiete und Vogelschutzgebiete. Der Geltungsbereich der Satzung liegt weder in ei-
nern solchen Gebiet, noch grenzt ein FFH- oder Vogelschutzgebiet an. Es liegen keine
Anhaltspunkte dafür vor, dass Auswirkungen auf das nordöstlich liegende FFH-Gebiet
5520-304 „Basaltmagerrasen am Rand der Wetterauer Trockeninsel", Gültigkeit ab
01.01.2017, auftreten könnten. Der zweite Halbsatz bezieht sich auf Störfallbetriebe
nach der sogenannten Seveso-lll-Richtlinie, was vorliegend keine Relevanz hat. Stör-
fallbetriebe sind in der näheren Umgebung des beantragten Vorhabens nicht bekannt.
Zusammenfassend sind alle Voraussetzungen nach dem BauGB gegeben, um eine In-
nenbereichssatzung aufstellen zu können.
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Stadt Münzenberg . Innenbereichssatzung „Steinbergstraße 32 und 34". Begründung Satzung

2 Rechtsgrundlagen

BauGB

BauNVO

PlanZV

HBO

HGO

HDSchG

GaV

BlmSchG

BNatSchG

HeNatG

WHG

HWG

BBodSchG

Stellplatzsatzung
Münzenberg

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. De-
zember2023 (BGBI. 2023 l Nr. 394).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 176).

Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. De-
zember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai
2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli
2023 (GVBI. S. 582).

hlessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
16. Februar 2023 (GVBI. I S. 90, 93).

Hessisches Denkmalschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. November 2016 (GVBI. 2016 S. 211).

Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Garagenver-
Ordnung - GaV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2022
(GVBI. 2022 I S. 648).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-lmmissions-
schutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. l
S.1274;2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 26. Juli
2023 (BGBI. 2023 l Nr. 202).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. l
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022
(BGBI. I S. 2240).

Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Hessi-
sches Naturschutzgesetz - HeNatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Mai 2023 (GVBI. 2023 I S. 379), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 28. Juni 2023 (GVBI. I S. 473, 475).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. l S. 2585), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 409).
Hessisches Wassergesetz (HWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Dezember 2010 (GVBI. 2010 I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 28. Juni 2023 (GVBI. l S. 473, 475).

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. März 1998 (BGBI. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
25. Februar 2021 (BGBI. I S. 306).

Stellplatzsatzung der Stadt Münzenberg in der jeweils gültigen Fassung.
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